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Nr. 51. Verordnung,
betreffend die Abänderung des der Verordnung vom 17. Juni 1887
(G.= u. V.-Bl. S. 80) beigefügten Auszugs aus der Dienstvorschrift
über Marschgebührnisse bei Einbernfungen zum Dienst sowie bei Ent-

lassungen;
vom 24. Juli 1890.

Da zweite Theil des Auszugs enthaltend die 88 41, 42, 43, 44, 45 und 49 der
Dienstvorschrift über Marschgebührnisse bei Einberufungen zum Dienst sowie bei Ent-
lassungen, betreffend die Marschgebührnisse bei Einberufungen und Ent-
lassungen im Kriege, wird hierdurch aufgehoben und durch nachstehende Bestimmungen
ersetzt:

B3weiter Theil.
Marschgebührnisse bei Einberufungen und Entlassungen im Kriege.

841.
Im Allgemeinen.

1. Soweit in Nachstehendem nicht besondere Festsetzungen getroffen werden, sind
die Bestimmungen des ersten Theils auch für den Krieg gültig.

Ausgegeben zu Dresden den 12. September 1890. 18


